
UVZ-Nummer 335/2025 

Notarbescheinigung gem. § 181 Abs. 1 Satz 2 AktG 

Hiermit bescheinige ich, dass die gednderten Bestimmungen der nachstehenden Satzung mit 

dem Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.05.2025 und die unverdnderten Bestimmungen mit 

dem zuletzt zum Handelsregister eingereichien vollstandigen Wortlaut der Satzung 

Ubereinstimmen. 

Wiesbaden, den 01.07.2025 
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Satzung 

der 

ABO Energy GmbH & Co. KGaA 

Allgemeine Bestimmungen 
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1.3 

2.1 

2.2 
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Firma, Sitz und Dauer 

Die Kommanditgesellschaft auf Aktien fiihrt die Firma 

ABO Energy GmbH & Co. KGaA. 

Der Sitz der Gesellschaft ist Wiesbaden. 

Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet. 

Gegenstand des Unternehmens 

Gegenstand des Unternehmens ist das Initileren, die Planung, die Entwicklung, die Errichtung, 

der Betrieb, die Wartung und die Geschaftsfuhrung im Zusammenhang mit umweltgerechten 

Projekten, inshesondere zur Erzeugung, Speicherung, Einspeisung und Nutzung von Energie 

aus erneuerbaren Ressourcen, der Handel mit Energieerzeugungsanlagen und Standorten fur 

Energieerzeugungsanlagen. 

Die Gesellschaft ist zu allen Geschéften und Mafhahmen berechtigt, die unmittelbar oder mit- 

telbar geeignet sind, dem Gegenstand des Unternehmens zu dienen. 

Die Gesellschaft kann, im In- und Ausland, die Geschaftsfuohrung und Vertretung anderer Un- 

ternehmen tGbernehmen, sich mittelbar oder unmittelbar an anderen Unternehmen beteiligen, 

sie grinden, erwerben, veraufiern und Zweigniederlassungen errichten sowie Unternehmens- 

vertrage abschliefien. 

Bekanntmachungen 

Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen nur im Bundesanzeiger, sofern das Gesetz 

nicht zwingend etwas anderes bestimmt. 

Grundkapital und Aktien 
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4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

Grundkapital, Aktien 

Das Grundkapital der Gesellschaft betragt EUR 9.220.893,00 (in Worten Euro neun Millionen 

zweihundertzwanzigtausendachthundertdreiundneunzig). 

Es ist eingeteilt in 9.220.893 Stuckaktien ohne Nennwert. 

Die Stickaktien lauten auf den Inhaber. 

Trifft im Falle einer Kapitalerhthung der Erhéhungsbeschluss keine Bestimmung dartber, ob 

die neuen Aktien auf den Inhaber oder auf den Namen lauten sollen, so lauten sie ebenfalls 

auf den Inhaber.



45 
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4.7 

4.8 

Die Form der Aktienurkunden sowie efwaiger Gewinnanteils- und Erneuerungsscheine be- 

stimmt die personlich haftende Gesellschafterin mit Zustimmung des Aufsichtsrats; dies gilt 

entsprechend fir andere von der Gesellschaft ausgegebene Wertpapiere. Die Gesellschaft ist 

berechtigt, Aktienurkunden auszustellen, die einzelne Aktien (Einzelaktien) oder mehrere Ak- 

tien (Sammelaktien) verkdrpern. Der Anspruch der Kommanditaktionare auf Verbriefung ihrer 

Aktien und Gewinnanteile ist ausgeschlossen, soweit dies gesetzlich zul&ssig ist. 

Bei einer Kapitalerhéhung kann die Gewinnbeteiligung neuer Aktien abweichend von § 60 AktG 

geregelt werden. 

Der perséniich haftende Gesellschafter ist erméchtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, bis 

zum 27. April 2027 das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrmals um insgesamt 

bis zu EUR 500.000,00 durch die Ausgabe von bis zu 500.000 neuen, auf den Inhaber lauten- 

den Stlickaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhéhen (,Genehmigtes Kapital 2022"). 

Der personlich haftende Geselischafter ist des Weiteren erméchtigt, mit Zustimmung des Auf- 

sichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Kommanditaktionre zur Gewahrung von Aktien an 

Arbeitnehmer der Gesellschaft sowie an Arbeitnehmer von mit der Gesellschaft verbundenen 

Unternehmen im Sinne der §§ 15 ff. AktG auszuschlieBen. 

Der personlich haftende Gesellschafter ist erméachtigt, mit Zustimmung des Aufsichisrats die 

weiteren Einzelheiten der Kapitalerhdhung und ihrer Durchflhrung festzulegen. Der Aufsichts- 

rat ist ermachtigt, die Fassung der Satzung entsprechend der jeweiligen Aushutzung des Ge- 

nehmigten Kapitals 2022 anzupassen. 

Der persénlich haftende Gesellschafter ist erméchtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, bis 

zum 26. Oktober 2028 das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrmals um insge- 

samt bis zu EUR 2.000.000,00 durch die Ausgabe von bis zu 2.000.000 neuen, auf den Inhaber 

lautenden Stickakiien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhéhen {,Genehmigtes Kapital 

2023%). Den Kommanditaktionaren ist dabei grundsatzlich ein Bezugsrecht einzurdumen. Die 

neuen Aktien kénnen auch von einem oder mehreren Kreditinstituten mit der Verpflichtung 

Ubernommen werden, sie den Kommanditaktiondren zum Bezug anzubieten. Der persénlich 
haftende Geselischafter ist jedoch erméachtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzli- 

che Bezugsrecht der Kommanditaktiondre auszuschlieen, 

- soweit es erforderlich ist, um Spitzenbetrége auszugleichen; 

- wenn die Aktien gegen Sacheinlagen zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen oder 

van Beteiligungen an Unternehmen oder Unternehmensteiien oder zum Zwecke des 

Erwerbs von Forderungen gegen die Geselischaft ausgegeben werden; 

- wenn eine Kapitalerhéhung gegen Bareinlagen 20 Prozent des Grundkapitals nicht 

{ibersteigt und der Ausgabetrag der neuen Aktien den Bérsenpreis nicht wesentlich un- 

terschreitet {§186 Abs. 3 S. 4 AktG); beim Gebrauchmachen dieser Ermé&chtigung unter 

Bezugsrechtsausschluss nach § 188 Abs. 3 S. 4 AkiG ist der Ausschiuss des Bezugs- 

rechts aufgrund anderer Erm&chtigungen nach § 186 Abs. 3 S. 4 AktG zu beriicksichti- 

gen. 

Der persénlich haftende Gesellschafter ist ermachtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die 

weiteren Einzelheiten der Kapitalerhéhung und ihrer Durchfiihrung festzulegen. Der Aufsichts- 

rat ist ermachtigt, die Fassung der Satzung entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des Ge- 

nehmigten Kapitals 2023 anzupassen.



4.9 

4.10 

Die persénlich haftende Gesellschafterin ist ermachtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, bis 

zum 26. Mai 2030 das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrmals um insgesamt 

bis zu EUR 2.110.000,00 durch die Ausgabe von bis zu 2.110.000 neuen, auf den Inhaber 

lautende Stickaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen erhéhen (,Genehmigtes Kapital 

2025"). Den Kommanditaktionaren ist dabei ein Bezugsrecht einzurdumen. Die neuen Aktien 

kénnen auch von einem oder mehreren Kreditinstituten oder nach § 57 Abs. 1 S. 1 oder § 53 

Abs. 1S, 1 oder Abs. 7 KWG tatigen Unternehmen mit der Verpflichtung tbernommen werden, 

sie den Kommanditaktionédren zum Bezug anbieten {mittelbares Bezugsrecht). 

Die persdnlich haftende Gesellschafterin ist erméchtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die 

weiteren Einzelheiten der Kapitalerh&hung und ihrer Durchfihrung festzulegen. Der Aufsichts- 

rat ist erméchtigt, die Fassung der Satzung entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des Ge- 

nehmigien Kapitals 2025 anzupassen. 

Die Erhéhung und die Herabsetzung des Grundkapitals sowie die Verwendung der Kapital- 

ricklage und der Gewinnrlcklagen bedirfen der Zustimmung der persdnlich haftenden Ge- 

sellschafterin. 

Organisation der Gesellschaft 

5 Organe 

COrgane der Gesellschaft sind 

a) die persdnlich haftende Gesellschafterin, 

b) der Aufsichtsrat, 

c) die Hauptversammiung. 

Persénlich haftende Gesellschafterin 
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Persdnlich haftende Gesellschafterin 

Personlich haftende Gesellschafierin ist die 

Ahn & Bockholt Management GmbH 

mit Sitz in Wiesbaden. 

Die persénlich haftende Gesellschafterin héit keinen Kapitalanteil an der ABO Energy GmbH 

& Co. KGaA. Sie ist zur Erbringung einer Kapitaleinlage weder berechtigt noch verpflichtet. Sie 

ist am Ergebnis und am Vermdgen (einschlieBlich der stillen Reserven) der Gesellschaft nicht 

beteiligt und hat im Fall ihres Ausscheidens aus der Gesellschaft keinen Anspruch auf ein 

Auseinandersetzungsguthaben. 

Geschiiftsfithrung und Vertretung der Gesellschaft, Aufwendungsersatz, Vergiitung 

Die personiich haftende Gesellschafterin ist auf die Ubernahme der Haftung und die Fuhrung 

der Geschéfte der Gesellschaft beschrankt. Sie ist nicht befugt, daraber hinaus fur eigene oder 

fremde Rechnung Geschafte zu tatigen oder sonstige unternehmerische Aktivitdten zu entfal- 

ten. 

Die Kemmanditaktiondre sind von der Fihrung der Geschéfte der Gesellschaft ausgeschlos- 

sen (§ 278 Abs. 2 AktG in Verbindung mit § 164 Satz 1, 1. Halbsatz HGB). Das
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7.7 

Widerspruchsrecht der Kommanditaktion&re in der Haupiversammlung zu auergewdhnlichen 

Geschaftsfihrungsmallnahmen nach § 164 Satz 1 HGB ist ausgeschlossen. Ein Wider- 

spruchsrecht fur auffergewdhnliche Geschaftsfihrungsmalnahmen steht dem Aufsichtsrat zu. 

AuRergewdhnliche Geschaftsfihrungsmafnahmen sind insb.: 

Erwerb und Veraufierung von Grundstiicken, Geb&uden oder grundstiicksgleichen Rechten 

mit Ausnahme im Zusammenhang mit Vorhaben, die zu einer umweltgerechten Energiever- 

sorgung (Windkraft, Biogas, Solar etc.} beitragen; 

Ubernahme oder Erwerb von Beteiligungen, Erhthung oder Verminderung einer Beteiligung 

einschlieBlich der Anderung der Beteiligungsquote, Veraulerung von Beteiligungen, jeweils 

mit einer Gegenleistung ab EUR 500.000,00 innerhalb eines Kalenderjahres; ausgenommen 

sind Geschéfte, die Projektgesellschaften zur umweltgerechten Energieversorgung betreffen; 

Erteilung von Ruhegehaltszusagen und Festlegung allgemeiner Regein fir Ruhegehalter; 

Allgemeine Sonderzahiungen an die Mitarbeiter sofern diese 10% des Jahresbrutiogehaits 

Ubersteigen; 

Abschluss von Vergleichen und Erlass von Forderungen, sofern der Vergleichs- /Erlassbetrag 

zu einer Belastung der Gesellschaft in Hohe von mindestens EUR 1 Mio. gegenuber dem bi- 

lanziellen Ansatz flihr, 

Maf3nahmen, die die Handelbarkeit der Aktie der Gesellschaft betreffen, wie Antrag auf Zulas- 

sung zu einem Bérsensegment sowie Rlickzug aus einem Bérsensegment oder dem Freiver- 

kehr. 

Die Geschaftsfuhrung obliegt der persédnlich haftenden Gesellschafterin. Die persénlich haf- 

tende Geselischafterin fihrt die Geschafte der Gesellschaft nach den Bestimmungen des Ge- 
setzes und dieser Satzung. Die Geschaftsfuhrungsbefugnis der persénlich haftenden Gesell- 

schafterin umfasst auch aulergewohnliche Geschéftsfilhrungsmalnahmen. Die persénlich 
haftende Gesellschafterin und ihre jeweiligen Geschéftsfihrer sind bei der Vertretung vom 

Mehrfachveriretungsverbot des § 181 2. Alt BGB befreit. 

Die Gesellschaft wird durch die persénlich hafiende Gesellschafterin vertreten. Gegentiber der 

persénlich haftenden Gesellschafterin wird die Gesellschaft durch den Aufsichtsrat verireten. 

Der personlich haftenden Gesellschafterin werden samtliche Auslagen im Zusammenhang mit 

der Fohrung der Geschafte der Gesellschaft, einschlieflich der Vergltung ihrer Organmitglie- 

der, von der Gesellschaft ersetzt. Die persdnlich hafiende Gesellschafterin rechnet ihre Auf- 

wendungen grundsatzlich monatlich ab; sie kann in angemessenem Umfang Vorschuss ver- 

langen. 

Die personlich haftende Gesellschafterin erhalt fur die Ubernahme der Geschaftsfohrung der 

Gesellschaft und der Haftung von der Gesellschaft eine gewinn- und verlustunabhéngige jahr- 
liche Vergutung in Hohe von 6 % ihres Stammkapitals. Maligeblich fur die Berechnung ist das 

Stammkapital am Beginn eines Geschéfisjahres. 

Die Gesellschaft unterhalt im eigenen Interesse eine angemessene Vermdgensschaden-Haft- 

pflichtversicherung fir ihre Organe und Leitungsverantwortlichen, in die auch die personlich 

haftende Gesellschaftarin und deren Organe und Leitungsverantwortliche einbezogen und mit- 

versichert werden.
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8.2 

8.3 

8.4 

Alle Zahlungen, die die personiich haftende Geselischafterin erhélt, gelten — ungeachtet etwa 

abweichender steuerlicher Vorschriften — im Verhaltnis zu den Kommanditaktiondren als Auf- 

wand der Gesellschaft. 

Ausscheiden der persoénlich haftenden Gesellschafterin 

Die persodnlich haftende Gesellschafterin scheidet aus der Gesellschaft aus, wenn und sobald 

a) ein oder mehrere Familiengesellschafter zusammen nicht mehr unmittelbar oder mittel- 

bar mindestens 25 % des Grundkapitals der Gesellschaft oder 

b} ein oder mehrere Familiengesellschafter zusammen nicht mehr unmittelbar oder mittel- 

bar 100% des Stammkapitals an der perstnlich haftenden Gesellschafterin halten. 

Sofern im Falle des Todes (Ziffer 8.2 a) und b)) oder der Auflésung (Ziffer 8.2 c)) eines Famili- 

engesellschafters dessen Aktien an der Gesellschaft bzw. dessen Geschéftsanteil an der person- 
lich haftenden Gesellschafterin nicht vollstandig auf einen Familiengesellschafter kraft Erbschaft 

oder Vermachtnis Ubergehen, scheidet die persénlich haftende Gesellschafterin aus der Gesell- 

schaft nach Ziff. 8.1 a) bzw. b) erst aus, wenn nicht innerhalb von sechs (6) Monaten ab Kennt- 

niserlangung durch die verbleibenden Gesellschafter eine Ubertragung der betreffenden Ak- 

tien an der Gesellschaft bzw. des betreffenden Geschéftsanteils an der persénlich haftenden 

Gesellschafterin auf einen oder mehrere Familiengesellschafter erfoigt ist. 

.Familiengesellschafter* sind 

a) Herr Dr. Jochen Ahn und Herr Matthias Bockholt, 

a) jede naturliche Person, die mit Herrn Dr. Jochen Ahn cder Herrn Matthias Bockholt ver- 

heiratet oder im Sinne des § 15 AO in gerader Linie verwandt ist, 

b) sowie jede juristische Person, Gesellschaft oder Siiftung, die mit Herrn Dr. Jochen Ahn 

oder Herrn Matthias Bockholt oder mit einer mit Herrn Dr. Jochen Ahn coder Herrn 

Matthias Bockholt verheirateten oder im Sinne des § 15 AQ in gerader Linie verwandten 

Person im Sinne der §§ 15 ff. AktG verbunden oder — im Fall einer Stiftung — von Herrn 

Dr. Jochen Ahn oder Herrn Matthias Bockhoit oder von einer mit Herrn Dr. Jochen Ahn 

oder Herrn Matthias Bockholt verheirateten oder im Sinne des § 15 AQ in gerader Linie 

verwandten Person gegriindet oder zu deren Gunsten errichtet ist. 

Ferner scheidet die personlich haftende Gesellschafterin aus der Gesellschaft mit Wirksam- 

werden ihrer Kuindigung aus. Die Kundigung hat durch eingeschriebenen Brief zu erfolgen. Sie 

ist nur auf das Ende eines Geschafisjahres unter Einhaitung einer Frist von einem Jahr zulés- 

sig. 

Scheidet die personlich haftende Gesellschafterin aus der Gesellschaft aus oder ist dieses 

Ausscheiden abzusehen, so ist der Aufsichtsrat berechtigt und verpflichtet, unverziiglich bzw. 

zum Zeitpunkt des Ausscheidens der personlich haftenden Gesellschafterin eine Kapitalgesell- 

schaft, deren samtliche Anteile von der Geselischaft gehalien werden, als neue perstnlich haf- 

tende Gesellschafterin in die Gesellschaft aufzunehmen. Scheidet die persénlich haftende Ge- 

sellschafterin aus der Gesellschaft aus, ohne dass gleichzeitig eine solche neue persénlich 

haftende Gesellschafterin aufgenommen worden ist, wird die Gesellschaft Obergangsweise 

von den Kommanditaktionaren alleine fortgesetzt. Der Aufsichtsrat hat in diesem Fall unver- 

ziglich die Bestellung eines Notvertreters zu beantragen, der die Gesellschaft bis zur Auf- 

nahme einer neuen persdnlich haftenden Gesellschafterin gemal Satz 1 dieses Absatzes ver- 

tritt, insbesondere bei Erwerb oder Grindung dieser persénlich haftenden Gesellschafterin.



8.5 

Der Aufsichtsrat ist erméachtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Wechsel der per- 

sdnlich haftenden Gesellschafterin zu berichtigen. 

Im Falle der Fortsetzung der Gesellschaft gemaR vorstehender Ziff. 8.4 oder falls alle Ge- 

schaftsanteile an der persénlich haftenden Gesellschafterin unmittelbar oder mitteibar von der 

Gesellschaft gehalten werden, entscheidet eine aullerordentliche oder die nachste ordentliche 

Hauptversammlung tber den Formwechsel der Geselischaft in eine Aktiengesellschaft. FOr 

den Beschluss Uber diesen Formwechsel ist die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen 

ausreichend. Die persénlich haftende Gesellschafterin ist verpflichtet, einem solchen Form- 

wechselbeschiuss der Hauptversammlung zuzustimmen. 

Aufsichtsrat 
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9.1 

9.2 

9.3 

Zusammensetzung, Wahlen und Amtszeit 

Der Aufsichtsrat besteht aus sechs Mitgliedern. Davon werden vier Mitglieder von den Kom- 

manditaktion&ren nach den Vorschriften des Aktiengesetzes gewahlt und zwei Mitglieder von 

den Arbeitnehmern nach den Bestimmungen des Dritielbeteiligungsgesetzes. 

Die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder erfolgt fur die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversamm- 

lung, die Uber die Entlastung fur das vierte Geschaftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit be- 

schliet. Das Geschaftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. Die Haupt- 

versammiung kann im Rahmen der Wahl des Aufsichtsrats eine kiirzere Amtszeit vorsehen. 

Eine Wiederwahl ist méglich. 

Werden Ersatzmitglieder der Kommanditaktion&re im Aufsichtsrat gewabhlt, treten sie, sofern 

bel der Wahl keine anderweitige Bestimmung getroffen wird, in der Reihenfolge ihrer Benen- 

nung an die Stelle vorzeitig ausscheidender Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner. Wird ein 

Aufsichtsratsmitglied an Stelie eines ausscheidenden Mitglieds gewahit, besteht sein Amt fur 

den Rest der Amtsdauer des ausscheidenden Mitglieds. Tritt ein Ersatzmitglied an die Stelle 

des Ausgeschiedenen, erlischt sein Amt, falls in der nachsten oder Gbernachsten Hauptver- 
sammlung nach Eintritt des Ersatzfalles eine Neuwahl| fir den Ausgeschiedenen stattfindet, 

mit Beendigung dieser Hauptversammiung, andernfalls mit Ablauf der restlichen Amtszeit des 

Ausgeschiedenen.
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10.1 

10.2 

10.3 

10.4 
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1.2 

Jedes Mitglied des Aufsichtsrates und jedes Ersatzmitglied kann sein Amt mit einer Frist von 

einem Monat durch eine an die persénlich haftende Gesellschafterin und den Vorsitzenden 

des Aufsichtsrates zu richtende schriftliche Erklédrung niederlegen. Der Vorsiizende des Auf- 

sichtsrats erklart die Niederlegung seines Amts gegeniber der personlich haftenden Gesell- 

schafterin und seinem Stellvertreter. Die perstnlich haftende Geselischafterin kann einer Ver- 

kirrzung der Niederlegungsfrist nach S.1 bzw. dem Verzicht auf die Niederlegungsirist zustim- 

men. Das Recht, das Amt aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist niederzulegen, 

bieibt unbertinhrt. 

Vorsitzender und Stellvertreter, Geschiftsordnung 

Im Anschluss an die Hauptversammlung, in der alle von der Hauptversammlung zu wahlenden 

Aufsichtsratsmitglieder neu gewahlt worden sind, findet eine Aufsichtsratssitzung statt, zu der 

es einer besonderen Einladung nicht bedarf. In dieser Sitzung wahlt der Aufsichisrat aus seiner 

Mitte und unter dem Vorsitz des an Lebensjahren &ltesten Aufsichtsratsmitglieds fir die Dauer 

der entsprechenden Amiszeit einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter. Soweit ausschliel3- 

lich die Wiederwahl von Aufsichtsratsmitgliedern erfolgt oder alle Mitglieder zustimmen, kann 

die Beschlussfassung auch auflerhalb einer Sitzung stattfinden. Scheidet wahrend der Amts- 

dauer der Aufsichtsratsvorsitzende oder sein Stellvertreter aus dem Amt aus, s¢ hat der Auf- 

sichtsrat unverziglich eine neue Wahl nach den vorstehenden Grundsétzen vorzunehmen. 

Der Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden hat nur dann die gesetzlichen und satzungs- 

maBigen Rechte und Pflichten des Vorsitzenden, wenn dieser verhindert ist. Bei der Ausiibung 

des Amtes des Vorsitzenden ist der Stellvertreter zum Nachweis des Vertretungsfalles nicht 

verpflichtet. 

Willenserklarungen des Aufsichtsrats werden namens des Aufsichtsrats durch den Vorsitzen- 

den abgegeben. 

Der Aufsichtsrat gibt sich im Rahmen der gesetzlichen und der durch diese Satzung aufgestell- 

ten Bestimmungen eine Geschaftsordnung. 

Sitzungen 

In jedem Kalenderhalbjahr muss der Aufsichtsrat zwei Sitzungen abhalten, sofern der Auf- 

sichtsrat nicht beschliefdt, dass nur eine Sitzung im Kalenderhalbjahr abzuhalten ist. Die Re- 

duzierung der Sitzungen ist nicht mehr méglich, sollte die Gesellschaft borsennotiert im Sinne 

des § 3 Abs. 2 AkLG sein. 

Der Aufsichtsratsvorsitzende oder — im Falle seiner Verhinderung — sein Stellvertreter beruft 

die Sitzungen des Aufsichtsrates unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen ein und be- 

stimmt Ort, Form und Zeit der Sitzung. Bei der Berechnung der Frist werden der Tag der Ab- 

sendung der Einberufung und der Tag der Sitzung nicht mitgerechnet. Der Aufsichtsratsvorsit- 

zende kann diese Frist in dringenden Fallen abkurzen. Die Einladung kann schriftlich oder auf 

sonstigem Wege (inshesondere durch alie Mittel der Telekommunikation, u.a. Telefax, Filesha- 

ring oder E-Mail) erfolgen und ist an die entsprechende, der persénlich haftenden Gesellschaf- 

terin zuletzt bekannt gegebene Kontaktinformation zu richten. Mit der Einladung ist die Tages- 

ordnung bekannt zu geben. Der Aufsichtsratsvorsitzende leitet die Sitzung und bestimmt die 

Reihenfolge der Verhandlungsgegensiénde und die Art der Abstimmung. 

Als Sitzungen im Sinne des Aktiengesetzes gelten auch Zusammenklnfte des Aufsichtsrats in 

Videokonferenzen (,virtuelle Aufsichtsratssitzungen) und Mischformen aus Prasenzsiizung 

und Videokonferenz {,hybride Aufsichtsratssitzungen*). Virtuelle oder hybride Aufsichtsratssit- 

zungen kénnen auf Anordnung des Aufsichtsratsvorsitzenden oder mit Zustimmung aller 
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12.1 

12.2 

12.3 

12.4 

12.5 

12.6 

Mitglieder abgehalten werden. Im Falle der Anordnung durch den Aufsichtsratsvorsitzenden 

steht den Mitgliedern des Aufsichtsrates kein Widerspruchsrecht zu. 

Beschlussfassung 

Beschliisse des Aufsichtsrates werden in der Regel in Sitzungen gefasst. 

In Sitzungen ist der Aufsichtsrat beschlussfahig, wenn zwei Drittel seiner Mitglieder anwesend 

oder vertreten sind, in jedem Fall aber mindestens drei Mitglieder. Beschliisse des Aufsichts- 

rates werden mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, soweit nicht ge- 

setzlich zwingend oder durch diese Satzung etwas anderes bastimmt ist. Stimmenthaltungen 

und unglltige Stimmen gelten fur die Mehrheitsermittiung als nicht abgegebene Stimmen. Bei 

Stimmengleichheit ist die Stimme des Aufsichtsratsvorsitzenden ausschlaggebend. Dies gilt 

auch hei Wahlen. Bei Beschlussfassungen auflerhalb von Sitzungen gelten diese Bestimmun- 

gen entsprechend. 

Im Rahmen von virtuellen Aufsichtsratssitzungen und hybriden Aufsichtsratssitzungen kann 

die Beschlussfassung auch im Wege der Videokonferenz erfolgen. Eine Méglichkeit zum Wi- 

derspruch gegen die vom Aufsichtsratsversitzenden angeordnete Form der Beschlussfassung 

besteht nicht. 

Nicht prasente bzw. nicht per Videokonferenz teilnehmende oder zugeschaltete (,abwesende") 

Aufsichtsratsmitglieder kénnen auch dadurch an der Beschlussfassung teilnehmen, dass sie 

durch anwesende Aufsichtsratsmitglieder schrifiliche Stimmabgaben uberreichen lassen. Als 

schriftliche Stimmabgabe gilt auch die auf sonstigem Wege (insbesondere durch alle Mittel der 

Telekommunikation, u.a. Telefax, Filesharing oder E-Mail) Gbermittelte Kopie der Stimmab- 

gabe, wenn das entsprechende Original vom abwesenden Aufsichtsratsmitglied eigenhandig 

unterzeichnet wurde, Dig nachtragliche Stimmabgabe eines abwesenden Mitglieds ist inner- 

halb einer vom Aufsichtsraisvorsitzenden geseizten, angemessenen Frist méglich, wenn der 

Aufsichtsratsvorsitzende dieses Beschlussverfahren vor der Abstimmung der anwesenden 

Aufsichtsratsmitglieder zu dem/den betroffenen Tagesordnungspunkt/en angeordnet hat. Der 

Aufsichtsratsvorsitzende kann die Form der nachtraglichen Stimmabgabe festlegen (vgl. diese 

Ziffer 12.4). Der vom Aufsichtsratsvorsitzenden angeordneten Art der Beschlussfassung und 

Form der nachtraglichen Stimmabgabe kann nicht widersprochen werden. 

Eine Beschlussfassung Uber nicht in der Tagesordnung aufgefiuhrte Gegenstande ist nur zu- 

lassig, wenn kein anwesendes Aufsichtsratsmitglied widerspricht und die abwesenden Auf- 

sichtsratsmitglieder nachtraglich zur schriftlichen Stimmabgabe aufgefordert werden und kei- 

nes der abwesenden Aufsichtsratsmitglieder innerhalb einer vorm Aufsichtsratsvorsitzenden 

bestimmten angemessenen Frist diesem Verfahren widerspricht. 

Beschlisse konnen auch aulerhalb von Sitzungen schriftlich, (fern-)miindlich oder auf sonsti- 

gem Wege (insbesondere durch alle Mittel der Telekommunikation, u.a. Telefax, Filesharing 

oder E-Mail) oder durch eine Kombination dieser M&glichkeiten gefasst werden, wenn s&mili- 

che Mitglieder durch den Aufsichisratsvorsitzenden unter der entsprechenden, dem Aufsichts- 

rat zuletzt bekannt gegebenen Kontaktinformation zu einer solchen Abstimmung aufgefordert 

sind oder sich alle Aufsichtsratsmitglieder an der Beschlussfassung beteiligen. In diesem Fall 

ist der Aufsichtsrat beschlussfahig, wenn zwei Drittel seiner Mitglieder, in jedem Fall aber min- 

destens drei Mitglieder sich an der Beschlussfassung durch Stimmabgabe oder Stimmenthal- 

tung beteiligen. Stimmenthaltungen und ungiltige Stimmen gelten fur die Mehrheitsermittiung 

als nicht abgegebene Stimmen. Der vom Aufsichtsratsvorsitzenden angeordneten Art der Be- 

schlussfassung kann nicht widersprochen werden.



12.7 

12.8 

13 

131 

13.2 

13.3 

13.4 

13.5 

14 

14.1 

14.2 

14.3 

Uber die Sitzungen des Aufsichtsrates ist eine Niederschrift anzufertigen, die von dem Leiter 

der Sitzung zu unterzeichnen ist. Bei Beschlussfassungen aullerhalb von Sitzungen ist die 

Niederschrift vom Aufsichtsratsvorsitzenden zu unterzeichnen und unverziiglich allen Mitglie- 

dern zuzuleiten. Der Aufsichtsratsvorsitzende soll auch der persénlich haftenden Gesellschaf- 

terin eine Abschrift zuleiten, sofern nicht ein besonderes Interesse an Geheimhaltung gegen- 

(ber der persénlich haftenden Gesellschafterin besteht. 

Der Vorsitzende hat im Namen des Aufsichtsrats die zur Durchfuhrung der Beschlisse des 

Aufsichtsrats erforderlichen Willenserklarungen abzugeben. 

Aufgaben und Befugnisse des Aufsichtsrats 

Der Aufsichtsrat hat die ihm durch Gesetz, diese Satzung und einer etwaigen Geschéftsord- 

nung far den Aufsichtsrat Gbertragenen Aufgaben wahrzunehmen und jedes Aufsichtsraismit- 

glied hat dabei die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Aufsichtsratsmitgliedes an- 

zuwenden. 

Der Aufsichtsrat hat die Geschéftsfihrung der persénlich haftenden Gesellschafterin zu Gber- 

wachen. Der Aufsichtsrat kann die Blcher und Schriften sowie die Vermdgensgegenstéinde 

der Gesellschaft einsehen und prifen. 

Die personlich haftende Gesellschafterin hat dem Aufsichtsrat regelmaiig zu berichten. Dar- 

fiber hinaus kann der Aufsichisrat einen Bericht aus wichtigem Anlass verlangen, auch soweit 

dies einen der persénlich haftenden Gesellschafterin bekannt gewordenen geschaftlichen Vor- 

gang bei einem verbundenen Unternehmen betrifft, der auf die Lage der Gesellschaft erhebli- 

chen Einfluss haben kann. 

Ist die Gesellschaft an ihrer persénlich haftenden Gesellschafterin beteiligt, so werden alle 

Rechte der Gesellschaft aus und im Zusammenhang mit dieser Beteiligung (etwa Stimmrechte, 
informationsrechte etc.) vom Aufsichtsrat wahrgenommen. 

Der Aufsichtsrat ist zu Anderungen der Satzung, soweit sie nur die Fassung betreffen, erméch- 

tigt. 

Vergiitung des Aufsichtsrats 

Die Aufsichtsratsmitglieder erhalten aufier dem Ersatz ihrer Auslagen jeweils eine jahrliche 

Vergutung in Hohe von EUR 18.000,00, die nach Ablauf des Geschéftsjahres zahlbar ist. 

Dariiber hinaus erhdlt jedes Mitglied des Aufsichisrats ein Sitzungsgeld in Hohe von 

EUR 1.000,00 fiir die Vor-Ort-Teilnahme an Prasenzsitzungen des Aufsichtsrats; im Falle der 

Zuschaltung per Videokonferenz zu einer solchen Sitzung bzw. flir Sitzungen, die vollsténdig 

als Videokonferenz abgehalten werden, reduziert sich das Sitzungsgeld auf EUR 750,00. Fiir die 

Teilnahme an Beschlussfassungen in Form einer Telefonkonferenz erhélt das Mitglied ein Sit- 
zungsgeld in Hohe von EUR 750,00. Mehrere Sitzungen bzw. Beschlussfassungen, die am selben 

Tag stattfinden, werden nicht mehrfach vergltet. Sitzungsgelder sind jeweils fur volle Halbjahre 

eines Geschiftsjahres zahlbar, nach Ubermittiung der entsprechenden Sitzungsaufstellung fir 

ein volles Halbjahr durch den Aufsichtsrat. 

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhélt das Dreifache der festen Vergutung eines Aufsichts- 

ratsmitglieds nach vorstehender Ziff. 14.1 Satz 1. 

Aufsichtsratsmitglieder, die nur wahrend eines Teils des Geschaftsjahres dem Aufsichtsrat an- 

gehoren, erhalten eine im Verhaltnis der Zeit geringere Vergutung.



14.4 

14.5 

Die Umsatzsteuer wird von der Gesellschaft erstattet, soweit die Mitglieder des Aufsichtsrates 

berechtigt sind, die Umsatzsteuer der Gesellschaft gesondert in Rechnung zu stellen, und die- 

ses Recht ausiiben. 

Die Gesellschaft unterhalt im eigenen interesse eine angemessene Vermogensschaden-Haft- 

pflichtversicherung fir ihre Organe und Leitungsverantwortlichen, in die auch die Aufsichts- 

ratsmitglieder einbezogen und auf Kosten der Gesellschaft mitversichert werden. 

Hauptversammiung 

15 
15.1 

16.2 

15.3 

15.4 

16.5 

16 

16.1 

16.2 

Ort und Einberufung 

Die Hauptversammiung findet am Sitz der Gesellschaft, am Sitz einer deutschen Wertpapier- 

bérse, im Umkreis von 50 km um den Sitz der Gesellschaft oder in einer anderen deutschen 

Stadt mit mindestens 100.000 Einwohnern statt (Prasenzhauptversammliung). 

Die persénlich haftende Gesellschafterin ist ermachtigt (Ermachtigung 2023) vorzusehen, dass 

die Hauptversammlungen der Gesellschaft, die innerhalb von funf Jahren nach Eintragung die- 

ser Satzungsregeiung in das Handelsregister stattfinden, ohne physische Prasenz der Kom- 

manditakiionare oder ihrer Bevollmachtigten am Ort der Hauptversammlung abgehalten wer- 

den (virtueile Hauptversammiung). Auf die virfuelle Hauptversammiung finden alle Regelungen 

dieser Satzung fir Hauptversammiungen Anwendung, soweit nicht das Gesetz zwingend et- 

was anderes vorsieht. 

Die Hauptversammlungen werden von der persdnlich haftenden Gesellschafterin oder in den 

gesetzlich vorgesehenen Fallen von den jeweils dazu berufenen Personen einberufen. 

Fur die Einberufungsfrist gelten die gesetzlichen Bestimmungen. 

Die Mitglieder des Aufsichtsrates sind berechtigt, im Wege der Bild- und Tonlbertragung an 
Hauptversammilungen der Gesellschafi teilzunehmen, soweit ihnen aufgrund gesetzlicher oder 

gesundheitlicher Einschrankungen oder aufgrund ihres Dienst- oder Wohnsitzes im Ausland 

die persénliche Teilnahme nicht oder nur mit erheblichem Aufwand maglich ist oder eine virtu- 

elle Hauptversammlung durchgeflhrt wird. Dies gilt jedoch nicht fir den Versammlungsieiter, 

sofern dieser ein Mitglied des Aufsichtsrats ist. 

Teilnahmeberechtigung 

Zur Teilnahme an der Hauptversammiung und zur Ausiibung des Stimmrechts sind nur digje- 

nigen Kommanditaktiondre berechtigt, die sich unter Nachweis des Anteilsbesitzes zur Haupt- 
versammilung anmelden. Die Anmeldung muss der Geselischaft unter der in der Einberufung 

hierfir mitgeteilten Adresse mindestens sechs Tage vor der Hauptversammiung zugehen. In 

der Einberufung kann eine kirzere, in Tagen bemessene Frist vorgesehen werden. Der Tag 

des Zugangs der Anmeldung und der Tag der Hauptversammlung sind bei der Berechnung 

der Frist nicht mitzurechnen. 

Als Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammilung oder zur Ausiibung 

des Stimmrechts reicht ein Nachweis des Anteilsbesitzes in Textform durch den Letztinterme- 

diar geman § 67c Abs. 3 AktG aus. Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich auf den Ge- 

schaftsschluss des 22. Tages vor der Hauptversammlung zu beziehen. Die Anmeldung und 

der Nachweis des Anieilsbesitzes miussen der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfiir 

mitgeteilien Adresse mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung zugehen. In der Ein- 

berufung der Hauptversammiung kann eine kirzere, in Tagen zu bemessende Frist vorgese- 

hen werden. Der Tag des Zugangs und der Tag der Hauptversamimlung sind bei der Berech- 

nung der Frist nicht mitzurechnen. 
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16.3 

17 

17.1 

17.2 

18 

18.1 

18.2 

18.3 

18.4 

18.5 

19 

19.1 

Im Verhaltnis zur Gesellschaft giit fur die Teilnahme an der Hauptversammilung und die Aus- 

fibung des Stimmrechts als Kommanditaktiondr nur, wer den Nachweis der Berechtigung zur 

Teilnahme an der Hauptversammlung bzw. zur Ausiibung des Stimmrechts erbracht hat. 

Leitung der Hauptversammliung 

Den Vorsitz in der Hauptversammlung fiihrt der Vorsitizende des Aufsichtsrats. Im Falle seiner 

Verhinderung wird der Vorsitzende der Hauptversammlung durch Beschluss des Aufsichtsrats 

gewahit. Wahlbar sind sowoh! Mitglieder des Aufsichtsrats als auch Dritte. Wenn weder nach 

Satz 1 noch nach Satz 2 dieses Absatzes eine Leitung der Hauptversammlung besteht, kann 

die Hauptversammlung auch selbst einen Versammlungsleiter wahlen. 

Der Vorsitzende leitet die Hauptversammlung. Er bestimmt die Reihenfolge, in der die Gegen- 

stande der Tagesordnung behandelt werden, sowie die Form und Reihenfolge der Abstimmun- 

gen. Er kann das Frage- und Rederecht der Kommanditaktionére zeitlich angemessen be- 

schranken. Er kann insbesondere zu Beginn der Hauptversammlung oder wahrend ihres Ver- 

iaufs einen zeitlichen Rahmen fur den vollstandigen Verlauf der Hauptversammiung, fUr ein- 

zelne Tagesordnungspunkte oder fur einzelne Redner oder Fragesteller festsetzen. 

Stimmrecht und Beschlussfassung 

Jede Kommanditaktie gewahrt eine Stimme. 

Die Beschllisse der Haupfversammlung werden, soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschrif- 

ten etwas Abweichendes bestimmen, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen ge- 

fasst. Soweit das Gesetz auBerdem zur Beschlussfassung eine Mehrheit des bei der Be- 

schlussfassung vertretenen Grundkapitals vorschreibt, geniigt, soweit dies gesetzlich zuléssig 

ist, die einfache Mehrheit des verfretenen Grundkapitals. Abweichend von den vorstehenden 

Regelungen dieser Ziffer 18.2 bedirfen die Anderung oder Aufhebung der Regelungen in Zif- 
fer 8.1 der Satzung Uber das Ausscheiden der persdnlich haftenden Gesellschafterin eines 

Beschlusses der Hauptversammlung, der mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stim- 

men gefasst wird und zusatzlich einer Kapitalmehrheit bedarf, die mindestens drei Viertel des 

bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals umfasst. 

Soweit die Beschlisse der Hauptversammilung der Zustimmung der personlich haftenden Ge- 

sellschafterin bedurfen, erklart diese in der Hauptversammlung, ob den Beschliissen zuge- 

stimmt wird oder ob diese abgelehnt werden. Die Erklérungen sind in die Niederschrift liber die 

Hauptversammiung aufzunehmen. 

Das Stimmrecht in der Hauptversammlung kann durch Bevollmachtigte ausgeibt werden. Die 

Erteilung der Volimacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevolimachtigung gegeniber der 

Gesellschaft bedurfen der Textform. In der Einberufung zur Hauptversammlung kann Abwei- 

chendes bestimmt werden. § 135 AktG bleibt unberihrt. 

Die persénlich haftende Gesellschafterin ist erméchtigt vorzusehen, dass Kommanditaktionare 

ihre Stimmen, auch ohne selbst oder durch einen Vertreter an der Versammtiung teilzunehmen, 

ganz oder teilweise schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunikation austiben kdnnen 

(Briefwahl). Die persénlich haftende Gesellschafterin ist auch erméchtigt, Bestimmungen zum 

Verfahren zu treffen. Diese werden mit der Einberufung der Hauptversammliung bekannt ge- 

macht. 

Beirat 

Die Geselischaft kann einen Beirat haben, welcher grundsatzlich beraiende Funktion hat. N&- 

heres bestimmt die Hauptversammiung durch Beschluss. 

I



19.2 Der Beschluss der Hauptversammilung wird mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen 

gefasst. 

Jahresabschluss und Gewinnverwendung 

20 

20.1 

20.2 

20.3 

20.4 

20.5 

206 

Geschiéftsjahr, Jahresabschluss und Gewinnverwendung 

Das Geschaftsjahr ist das Kalenderjahr. 

Die persénlich haftende Gesellschafterin hat innerhalb der gesetzlichen Fristen den Jahresab- 

schiuss und, soweit gesetziich erforderlich, den Lagebericht fur das vergangene Geschaftsjahr 

aufzustellen und, soweit Priafungspflicht besteht oder eine freiwillige Prifung beschiossen 

wurde, dem Abschlusspriifer vorzulegen. Entsprechendes gilt fir den Konzernabschiuss und 

einen etwaigen Konzernlagebericht, soweit die Gesellschaft konzernrechnungslegungspflich- 

tig ist. Bei Aufstellung des Jahresabschlusses kann die persdnlich haftende Gesellschafterin 

einen Teil des Jahresilberschusses, héchsiens jedoch die Halfte des nach Abzug eines even- 

tuellen Gewinnanteils der persénlich haftenden Gesellschafterin verbleibenden Jahresiber- 

schusses, in andere Gewinnriicklagen einstellen. 

Die personlich haftende Gesellschafterin hat den Jahresabschluss und ggf. den Lagebericht 

sowie ggfs. den Konzernabschluss und Konzernlagebericht unverziglich nach der Aufstellung 

— im Falle einer Prifung unverztglich nach dem Eingang des Prifungsberichts — zusammen 

mit dem Prifungsbericht des Abschlussprifers und dem Vorschlag fir die Verwendung des 

Bilanzgewinns dem Aufsichtsrat vorzulegen. Der Aufsichtsrat berichtet tber das Ergebnis sei- 

ner Prifung schriftlich an die Hauptversammlung. 

Unverzlglich nach Eingang des Berichts des Aufsichtsrats Gber das Ergebnis seiner Profung 

hat die persénlich haftende Gesellschafterin die ordentliche Hauptversammlung einzuberufen, 

die innerhalb der ersten acht Monate des Geschéaftsjahres stattzufinden hat. 

Die Hauptversammliung beschlie3t Ober die Feststellung des Jahresabschlusses. Der Be- 

schluss hedarf der Zustimmung der persénlich haftenden Gesellschafterin. Bei der Feststel- 

lung des Jahresabschlusses ist, soweit rechtlich zuléssig, der von der personlich haftenden 

Gesellschafterin gemaf Ziff. 20.2 S. 3 vorgesehene Betrag, héchsiens jedoch die Halfte des 

nach Abzug eines eventuellen Gewinnanteils der personlich haftenden Gesellschafterin ver- 

bleibenden Jahresiuberschusses, in andere Gewinnriicklagen einzustellen. Ferner beschliefit 

die Hauptversammilung tber die Gewinnverwendung. 

Die personiich haftende Gesellschafterin ist am Ergebnis der Gesellschaft nicht beteiligt (siehe 

Ziffer 6.2). Ziffern 7.5 bis 7.7 und die auf deren Grundlage getroffenen Regelungen bleiben 

unberuhit. 

Schiussbestimmungen 

21 Teilnichtigkeit 

Sollte eine Bestimmung dieser Satzung ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden oder 

sollte in dieser Satzung eine Liicke enthalten sein, so soli hierdurch die Glltigkeit der Ubrigen 

Bestimmungen nicht berlihrt werden. Anstelle der unwirksamen Bestimmungen oder Ausfiil- 

lung der Licke ist durch Satzungsénderung diejenige wirksame Bestimmung zu vereinbaren, 

die dem Sinn und Zweck dieser Satzung am néchsten kommt. Beruht die Unwirksamkeit einer 
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22 

23 

24 

Bestimmung auf einem darin festgelegten MalB der Leistung oder Zeit, so ist das der Bestim- 

mung am ndchsten kommende, rechtlich zuldssige MaB zu vereinbaren. 

Fortfilhrung von Satzungsbestimmungen aus der Satzung der ABO Wind Aktiengesell- 

schaft - Griindungsaufwand 

Die Kosten der Griindung werden bis zur Hohe von 40.000,-- DM von der Gesellschaft libernom- 

men, 

Festsetzung beziiglich Formwechsel, Erbringung Grundkapital 

Das bei Umwandiung der Gesellschaft in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien vorhandene 

Grundkapital wurde vollstindig durch Formwechsel des Rechtstragers bisheriger Rechtsform, 

der ABO Wind Aktiengesellschaft mit Sitz in Wiesbaden, erbracht. 

Griindungsaufwand 

Die Gesellschaft tragt den Grindungsaufwand in Bezug auf die Umwandlung des Rechtstrégers 

bisheriger Rechtsform, der ABO Wind Aktiengesellschaft mit Sitz in Wieshaden, in die ABO 

Energy GmbH & Co. KGaA im Gesamtbetrag von bis zu EUR 250.000,00 (in Worten: Euro zwei- 

hundertfunfzigtausend). 
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Hiermit beglaubige ich die Übereinstimmung der in dieser Datei enthaltenen Bilddaten (Abschrift) 

mit dem mir vorliegenden Papierdokument (Urschrift).

Wiesbaden, den 08.07.2025

Matthias Baumann, Notar


